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Regeste

Strassenverkehrsrecht Warnungsentzug des Führerausweises/Fahren ohne Schlusslichter

Erwägungen

E. 1
Das Kantonsgericht beurteilt gemäss § 43 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und
Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 verwaltungsgerichtliche
Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide des Regierungsrats sowie
letztinstanzliche Entscheide der Direktionen und gegen letztinstanzliche Entscheide der
Landeskirchen, sofern dem Kantonsgericht die Zuständigkeit nicht durch dieses Gesetz oder
durch andere Gesetze entzogen ist. Es ist somit zur Beurteilung der Beschwerde zuständig
und überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen einschliesslich
Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie unrichtige oder
unvollständige Feststellung des Sachverhalts (§ 45 Abs. 1 lit. a und b VPO). Die
Überprüfung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht verwehrt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO
e contrario). Sämtliche Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt, sodass auf die Beschwerde
einzutreten ist. 2.1 Streitgegenstand bildet die Frage, ob – in Übereinstimmung mit den
Vorinstanzen – von einer (mindestens) mittelschweren Widerhandlung gegen die
Verkehrsregeln gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG oder von einer leichten (bzw. besonders
leichten) Widerhandlung in Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG (bzw. Art. 16a Abs. 4
SVG) auszugehen ist. 2.2 Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren
und schweren Widerhandlung (Art. 16a-c SVG). Gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG begeht
eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr
für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft. Die
fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis
nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art. 16a
Abs. 2 und 3 SVG). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet
(Art. 16a Abs. 4 SVG). Gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG begeht eine mittelschwere
Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit
anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der
Ausweis für mindestens einen Monat entzogen (Art. 16b Abs. 2 lit. a SVG). Leichte und
mittelschwere Widerhandlungen werden als einfache Verkehrsregelverletzungen im Sinne
von Art. 90 Abs.1 SVG erfasst. Eine schwere Widerhandlung begeht, wer durch grobe
Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft
oder in Kauf nimmt (Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG). Nach einer schweren Widerhandlung,
welche einer groben Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG entspricht,
wird der Führerausweis für mindestens drei Monate entzogen (Art. 16c Abs. 2 lit. a SVG).
2.3 Die mittelschwere Widerhandlung nach Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG stellt einen



Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer
leichten Widerhandlung nach Art. 16a Abs. 1 lit. a SVG (geringe Gefahr für die Sicherheit
anderer und leichtes Verschulden) und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schweren
Widerhandlung nach Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG gegeben sind. Die Annahme einer schweren
Widerhandlung setzt kumulativ eine qualifizierte objektive Gefährdung und ein
qualifiziertes Verschulden voraus. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch,
oder umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere
Widerhandlung vor. Der Gesetzgeber hat bewusst dem Gesichtspunkt der
Verkehrsgefährdung ein höheres Gewicht beigemessen. Er hat bei der Revision das Recht
des Warnungsentzugs von strafrechtlichen Erwägungen stärker verselbständigt und im
Hinblick auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit die weitere Senkung der Zahl
der Toten und Verletzten im Strassenverkehr – teilweise massiv – verschärft. Dies nicht nur
gegenüber Rückfälligen, sondern auch gegenüber Ersttätern (BGE 135 II 138 E. 2.2.3, mit
Hinweisen). 3.1 Der Regierungsrat erwog, dass der Beschwerdeführer durch sein Verhalten
eine Situation geschaffen habe, die geeignet gewesen sei, andere Verkehrsteilnehmer einer
Gefahr auszusetzen, weshalb die Polizei zu Recht von einer mittelschweren
Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a ff. SVG ausgegangen sei. Zur
Begründung führte der Regierungsrat aus, dass im Hinblick auf die Verkehrssicherheit
eines Fahrzeuges und die damit zusammenhängende Eigen- bzw. Drittgefährdung eine
funktionierende Lichtanlage von erheblicher Bedeutung sei. Insbesondere bei
eingeschränkten Sichtverhältnissen sei die Beleuchtung eines Fahrzeuges für dessen
Wahrnehmung unabdingbar. Im vorliegenden Fall sei diesbezüglich von Bedeutung, dass
der Beschwerdeführer sein Fahrzeug mitten in der Nacht auf einer unbeleuchteten Strasse
führte. Dazu komme, dass der Beschwerdeführer nur dank der rechtzeitigen Anhaltung
durch die Polizei daran gehindert werden konnte, auf die Autobahn A2 in Richtung D.____
aufzufahren, wodurch sich die Verkehrsgefährdung fraglos zusätzlich erhöht hätte. 3.2 Der
Beschwerdeführer bringt hiergegen hervor, dass der Regierungsrat mit seiner Aussage,
wonach der Beschwerdeführer durch das Lenken seines Fahrzeugs mit zwei defekten
Schlusslichtern eine Situation geschaffen habe, "die […] zweifellos geeignet gewesen sei,
andere Verkehrsteilnehmer einer gesteigerten Gefahr auszusetzen" Bundesrecht verletzt
habe. Mit dieser Begründung stelle sich der Regierungsrat nämlich zu Unrecht auf den
Standpunkt, dass jegliche Abweichung von der gesetzlich vorgeschriebenen Beleuchtung
der Fahrzeuge eine bloss geringe abstrakte Gefährdung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 SVG
ausschliesse. Damit missachte er die für die Administrativbehörden gemäss Art. 16 Abs. 3
SVG massgebende Auflage, dass beim Entzug von Fahrausweisen zwingend die Umstände
des Einzelfalls, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, zu beachten seien.
Indem nun der Regierungsrat verkenne, dass die Grösse der abstrakten Gefährdung bei
jeder Verkehrsregelverletzung im Einzelfall zu beurteilen sei, begehe dieser eine
Verletzung des Willkürverbots gemäss Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999. Der Beschwerdeführer vertritt die
Auffassung, dass zu keinem Zeitpunkt eine erhöhte abstrakte Gefährdung vorgelegen habe,
weil sein Fahrzeug aufgrund der noch funktionierenden Fern- und Abblendlichter für hinter
ihm fahrende Fahrzeuge gut sichtbar gewesen sei. Ergänzend sei die Heckseite des
Fahrzeuges des Beschwerdeführers mit den zwingend vorgeschriebenen Reflektoren
ausgestattet gewesen. Ausserdem seien die Brems- und Rückfahrlichter funktionstüchtig
gewesen. Daraus resultiere, dass aufgrund der noch funktionierenden Lichtquellen keine
erhöhte abstrakte Gefahr für eine Aufprallkollision bestanden habe.



E. 4
Nicht jeder Mangel am Fahrzeug führt dazu, dass der Fahrzeugführer nicht mehr
weiterfahren darf. Nach Art. 57 Abs. 3 VRV darf der Führer, wenn unterwegs leichtere
Mängel auftreten, mit besonderer Vorsicht weiterfahren; er hat die Reparatur aber ohne
Verzug zu veranlassen. Leichter sind solche Mängel, wenn sie – nötigenfalls unter
Beachtung besonderer Vorsichtsmassnahmen – es dem Fahrzeugführer gestatten, die
Verkehrsregeln einzuhalten und dabei keine Gefahr entsteht. Fällt etwa bei Tageslicht ein
Abblendlicht aus und muss keine Tunnel- oder ähnliche Fahrt ausgeführt werden, kann
ohne besondere Vorsichtsmassnahmen weitergefahren werden und der Schaden bei einer
Reparaturwerkstätte behoben werden ( René Schaffhauser , Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Band I, 2. Auflage, Bern 2002, N 475). Bei Überführungs- und
Probefahrten lässt der Gesetzgeber sodann ausdrücklich zu, dass das Fahrzeug auf solchen
Fahrten unter Umständen nicht in allen Teilen den Vorschriften entspricht. Dabei muss aber
stets – analog den in Art. 57 Abs. 4 VRV enthaltenen Kautelen – gefordert werden, dass
mindestens immer Lenkung und Bremsen betriebssicher sind und ein Bremslicht vorhanden
ist, beziehungsweise bei Nacht oder schlechter Witterung die Beleuchtung den Vorschriften
entspricht und kein übermässiger Lärm entsteht (vgl. BGE 115 IV 144, E. 2.b). Der
vorschriftsgemässen Beleuchtung kommt demgemäss insbesondere in der Nacht eine
entscheidende Bedeutung zu. Wie der Regierungsrat in seinem Entscheid zu Recht festhält,
können die Bremslichter nicht als Ersatz der defekten Schlusslichter betrachtet werden, da
Bremslichter definitions- und funktionsgemäss lediglich aufleuchten, wenn der
Fahrzeugführer ein Bremsmanöver ausführt. Auch die Reflektoren vermögen einen Ausfall
der Schlusslichter nicht aufzufangen, zumal diese lediglich zur Reflexion von
Drittlichtquellen dienen und daher aufgrund der fehlenden Eigenleuchtkraft nicht
ausreichen, um ein Fahrzeug in der Nacht gefahrlos lenken zu können. Schliesslich können
auch die Fern- und Abblendlichter keinen genügenden Ersatz für die ausgefallenen
Schlusslichter bieten. Die Abblendlichter beleuchten den Raum vor dem Fahrzeug und sind
für sich hinter dem Fahrzeug befindende Verkehrsteilnehmer nur unzureichend sichtbar.
Daraus ergibt sich, dass bei einem Ausfall sämtlicher Schlusslichter an einem Fahrzeug bei
Fahrten in der Nacht die Gefährdung der Sicherheit anderer nicht mehr als gering
bezeichnet werden kann. Da der Beschwerdeführer bei Nacht und auf unbeleuchtenen
Strassen ein Fahrzeug gelenkt hat, bei dem sämtliche Schlusslichter nicht funktionstüchtig
waren, haben die Vorinstanzen somit zu Recht eine Gefahr im Sinne von Art. 16b Abs. 1 lit.
a SVG angenommen.

E. 5
In Bezug auf das Verschulden führt der Beschwerdeführer aus, dass er zum Zeitpunkt des
Besteigens des Fahrzeuges keine Kenntnis vom Defekt der Schlusslichter gehabt habe.
Deshalb müsse aufgrund des Grundsatzes "in dubio pro reo" davon ausgegangen werden,
dass im Zeitpunkt des Besteigens des Fahrzeuges die Schlusslichter noch funktionstüchtig
gewesen seien. Dies führe dazu, dass die Schlusslichter in der ca. 350m langen Fahrt bis zur
Anhaltung durch die Polizei ausgefallen sein müssten. Ausserdem weist er darauf hin, dass
er bei Kenntnis der defekten Schlusslichter wohl kaum die Autobahn angesteuert hätte. Aus
diesen Gründen treffe ihn kein Verschulden am Defekt der Schlusslichter. Eventualiter
treffe ihn nur ein leichtes Verschulden. Nachdem es (für die Annahme eines leichten oder
besonders leichten Falles) bereits an der Geringfügigkeit der Gefährdung fehlt (vgl. E. 4),
braucht die (kumulative) Voraussetzung eines bloss leichten Verschuldens (Art. 16a Abs. 1



lit. a SVG) nicht zusätzlich geprüft zu werden.

E. 6
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen hat die Vorinstanz demnach zu Recht eine
mittelschwere Widerhandlung gemäss Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG angenommen. Steht eine
mittelschwere Widerhandlung fest, darf die – hier angeordnete – Entzugsdauer von einem
Monat als gesetzliche Mindestentzugsdauer (Art. 16b Abs. 2 lit. a SVG) nicht unterschritten
werden (Art. 16 Abs. 3 Satz 2 SVG; BGE 132 II 234, E. 2.2). Die Beschwerde ist somit
abzuweisen.

E. 7
Es bleibt über die Kosten zu entscheiden. Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor
Kantonsgericht kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren
sowie die Beweiskosten. Sie werden in der Regel und in angemessenem Ausmass der ganz
oder teilweise unterliegenden Partei, nicht jedoch der Vorinstanz, auferlegt. Gemäss dem
Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'400.-- dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'400.--
zu verrechnen. Ausgangsgemäss sind die Parteikosten wettzuschlagen (§ 21 Abs. 1 VPO).
Demgemäss wird e r k a n n t: ://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die
Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1‘400.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt
und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1‘400.-- verrechnet. 3. Die
Parteikosten werden wettgeschlagen. Präsidentin Gerichtsschreiberin i.V.
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